
 
 
 

 

Einladung 
 
zur 
 

Gemeindeversammlung 
 
vom Mittwoch, 14. Dezember 2022, 19.30 Uhr im Foyer OZL Bättwil 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

Traktanden 
 
 
1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 22. Juni 2022 

 

2. Orientierung Finanzplan 2023 – 2027 

 

3. Genehmigung Investitionskredit Heizungserneuerung Bahnweg 6-10 

 für Fr. 290'000.- 

 

4. Budget 2023 

 - Erfolgsrechnung 

 - Investitionsrechnung 

 - Spezialfinanzierungen 

 - Steuerfuss unverändert bei 122 % 

 - Gebühren unverändert 
 

5. Genehmigung des überarbeiteten Schulzahnpflegereglements 

 

6. Verschiedenes 
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Erläuterungen zu den Traktanden der Gemeindeversammlung 
 
 
1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 22. Juni 2022 
 
Das Protokoll kann auf der Homepage www.baettwil.ch abgerufen oder bei der 
Gemeindeverwaltung bestellt werden. 
 
 
2. Orientierung Finanzplan 2023 – 2027 
 
Der Finanzplan 2023 bis 2027 wird an der GV erläutert. Er kann vorgängig bei der 
Gemeindeverwaltung angefragt werden. 
 
 
3. Genehmigung Investitionskredit Heizungserneuerung Bahnweg 6-10 für  

    Fr. 290'000.- 
 
Die 30-jährige Wärmeerzeugung der gemeindeeigenen Liegenschaften Bahnweg 6, 8 und 10 
(Gemeindeverwaltung, altes Schulhaus) muss erneuert werden. Die Arbeitsgruppe 
Gemeindezentrum hat unter der Führung der BUK ein entsprechendes Vorprojekt erarbeitet. 
 
Dieses im Sommer 2022 präsentierte Vorprojekt beinhaltet den Ersatz der bestehenden 
Ölheizung. Es wurden verschiedene Varianten bezüglich Energieträger für die neue 
Wärmeerzeugung geprüft. Aufgrund der Kosten-Variantenvergleiche bezüglich der 
Wärmegestehungskosten und der dafür erforderlichen Investitionen wurde der Entscheid für eine 
Pelletheizung gefällt. Die Wärmeerzeugung mit Pellets ist zeitgemäss und bietet insgesamt die 
kostengünstigste Betriebsart mit den geringsten Investitionskosten. 
 
Für dieses Ersatzprojekt wurden die entsprechend erforderlichen Investitionskosten von brutto  
Fr. 290'000.- ermittelt, es können Fördergelder in der Höhe von Fr. 30'000.- geltend gemacht 
werden, der Nettokredit beträgt somit Fr. 260’000.-. 
 
An der kommenden Gemeindeversammlung wird das seit Juli 2022 erarbeitete Planungsprojekt 
vorgestellt. Bei Genehmigung des Investitionskredites durch die Gemeindeversammlung kann im 
Januar 2023 die Baubewilligung eingereicht und die Bauarbeiten können zeitgleich mit der 
Sanierung des Gemeindezentrums umgesetzt werden. 
 
Der Gemeinderat beantragt, dem Investitionskredit für die Heizungserneuerung am 

Bahnweg 6-10 für Fr. 290'000.- (brutto) mit Subventionen von Fr. 30'000.- zuzustimmen. 
 
 
4. Budget 2023 
 
Erfolgsrechnung 

 

Das Budget der Erfolgsrechnung 2023 sieht einen Aufwand von Fr. 6’536'181.- bei einem Ertrag 
von Fr. 6’206'850.- vor. Dies resultiert in einem Aufwandüberschuss (Verlust) von Fr. 329'331.-. 
Der Aufwand ist gegenüber dem Budget 2022 höher, ebenso der Ertrag. Die Steuereinnahmen für 
2023 wurden in etwa ähnlich budgetiert wie im Budget 2022. Die Tatsache, dass im Jahr 2023 die 
Umsetzung der Steuerinitiative zu geringeren Einnahmen führen wird, ist bei der Planung der 
Steuererträge berücksichtigt. Bei einer gleichen Entwicklung der Steuern wie in diesem Jahr wird 
der Aufwandüberschuss kleiner ausfallen, bedingt durch die Investitionen wird es aber trotzdem zu 
einem höheren Aufwandüberschuss kommen. Ab dem Jahr 2026 fallen Abschreibungen aus der 
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alten Bewertung in der Höhe von ca. Fr. 290’000 weg, was wieder zu ausgeglichenen Budgets 
führen wird. 
 
Der Gemeinderat beantragt, dem Voranschlag der Erfolgsrechnung für 2023 zuzustimmen. 

 

 

Investitionsrechnung 

 
Bei der Investitionsrechnung 2023 wurden Nettoinvestitionen von Fr. 2’504'000.- budgetiert. Darin 
enthalten sind ca. Fr. 49'000.- für den Werterhalt der Schulliegenschaften (unser Anteil am OZL), 
Fr. 2’100'000.- für das neue Gemeindezentrum, Fr. 45'000.- für die Möblierung sowie Fr. 290’000.- 
für die neue Heizung und Fr. 60'000.- für die PV-Anlage mit Subventionen von Fr. 30'000.- und  
Fr. 10'000.-. 
 
Der Gemeinderat beantragt, dem Voranschlag der Investitionsrechnung für 2023 

zuzustimmen. 

 

 

Spezialfinanzierungen 

 

Wasser- und Abwassergebühren sowie Abfallgebühren 
Die Erfolgsrechnungen der Spezialfinanzierungen Wasserversorgung (Ertragsüberschuss  
Fr. 8'079.-), Abwasserbeseitigung (Aufwandüberschuss Fr. 5'617.-) und Abfallbeseitigung 
(Aufwandüberschuss Fr. 1'238.-) schliessen im Budget 2023 fast ausgeglichen ab. 
 
Der Gemeinderat beantragt, dem Voranschlag der Spezialfinanzierungen für 2023 

zuzustimmen. 

 

 

Steuerfuss für natürliche und juristische Personen  
 
An der letztjährigen Gemeindeversammlung wurde der Antrag des Gemeinderates auf die 
Beibehaltung des Steuersatzes bei 122 % von der Versammlung angenommen. Im Jahr 2021 
konnte ein sehr erfreulicher Abschluss erzielt werden. Das Budget 2022 sah im letzten Jahr einen 
Aufwandüberschuss vor. Für das Jahr 2023 wird wiederum mit einem Aufwandüberschuss 
gerechnet. Dieser beträgt (budgetiert) ca. Fr. 330'000.-. Die Entwicklung der Steuereinnahmen für 
das Jahr 2022 sieht allerdings positiv aus. Sie liegen über dem Budget. 
 
Für 2023 wurden die Steuereinnahmen wie im letzten Jahr defensiv berechnet. Dies wegen der 
nach wie vor unsicheren Entwicklung der Wirtschaft, einer Teuerung, die zugenommen hat, und 
auch wegen den Krisenlagen (Krieg in der Ukraine, Entwicklung in China und seinem Konflikt mit 
Taiwan). Allerdings muss auch erwähnt werden, dass die Gemeinde die Heizung ersetzen und 
eine PV-Anlage installieren wird und im Rahmen des Projekts neues Gemeindezentrum Mobiliar 
anschafft. Das sind Werte, die als Investitionen gelten, somit nicht nur Kosten darstellen, sondern 
eine Wertsteigerung. 
 
Der Gemeinderat beantragt, der Festsetzung des Steuerfusses für 2023 für natürliche und 

juristische Personen bei 122 % zuzustimmen. 
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Gebühren 

 
Die Spezialfinanzierungen schliessen alle ausgeglichen ab, weshalb die Gebühren so belassen 
werden können. 
 
Der Gemeinderat beantragt, den unveränderten Gebühren für Wasser, Abwasser und Abfall 

zuzustimmen.  

 

 

5. Genehmigung Schulzahnpflegereglement 
 
Das neue Gesundheitsgesetz des Kantons Solothurn definiert die Rahmenbedingungen der 
Schulzahnpflege neu. Auf dessen Basis wurde ein neues Reglement erarbeitet. Grundsätzlich 
sieht dieses keine grossen Anpassungen vor, da die Umstellung auf einen Schulzahnarzt im 
solothurnischen Leimental nicht möglich ist und somit weiterhin die freie Zahnarztwahl bleibt. Bei 
den Gemeindebeiträgen gab es geringfügige Anpassungen, welche im Anhang 1 ersichtlich sind. 
 
Der Gemeinderat beantragt, dem neuen Schulzahnpflegereglement zuzustimmen. 
 
 
 
Im Anschluss an die Gemeindeversammlung laden wir Sie gerne zu einem kleinen Apéro ein. 
 
Die Unterlagen zu den Traktanden stehen ab dem 7. Dezember 2022 bei der Gemeinde Bättwil 
auf der Homepage zur Verfügung oder können bei der Gemeindeverwaltung bestellt werden. 
 
Wir freuen uns, viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Versammlung begrüssen zu dürfen. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Gemeinderat Bättwil 
 
 
 
Claudia Carruzzo Nicole Degen-Künzi 
Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiberin 


